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Betreff 

Entwurf eines Bundeswohnrechtsgesetzes; Stellungnahme 

Bzg.: 00. Zl. 7123/64-I 7/93 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger 

Landesregierung folgende Stellungnahme bekannt: 

I. Allgemeines: 

Zweifellos erfordert die derzeitige Situation am Wohnungsmarkt 
sofortige zielführende Maßnahmen. Die Zielsetzungen des vorliegen­

den Gesetzentwurfes werden daher ausdrücklich begrÜßt. Die Zusam­

menfassung der zwei großen Wohnrechtsbereiche (Mietrecht, Woh­

nungseigentumsrecht) in einem Regelungswerk erscheint aus syste­

matischer Sicht nicht geglückt; für den Normunterworfenen scheint 

der Gesetzentwurf eher noch unübersichtlicher zu sein als die 
geltende Rechtslage. Der Gesetzentwurf ist aber auch inhaltlich 

sehr überarbeitungsbedürftig. 

Grundsätzlich sind im Entwurf noch folgende Aspekte zu berücksich­

tigen: 
Um die Zielsetzung, der Wohnungsnot Abhilfe zu verschaffen, zu 

erreichen, ist es auch notwendig, die Kündigungsmöglichkeiten für 

den Vermieter in genau bestimmten Fällen zu erweitern. Insbe­
sonders sind Verschärfungen im Bereich der Kündigungsbestimmungen 
bei mangelndem dringenden Bedarf (Zweitwohnungsmieter, Unterver­
mietung mehrerer Wohnungen durch einen Mieter) vorzunehmen. Dazu 
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muß ein tatsächlich dringender Bedarf auf Seite des Mieters 

entsprechend berücksichtigt werden. 

Die Regelungen des 1. Abschnittes des Entwurfes sollten auf dem 

Kostendeckungsprinzip und Nutzwertsystem des Wohnungs eigentums­
gesetzes aufbauen. Dies ist auf Grund der Tendenz zum Wohnungs­

eigentum in großen Wohnanlagen erforderlich. Überdies sieht S 15a 

des Gesetzentwurfes zur Änderung des Wohnungsgemeinnützigkelts­

gesetzes die Möglichkeit der Umwandlung eines Mietverhältnisses in 

Wohnungseigentum vor und lassen auch Mischobjekte im Althausbe­

stand (z.B. Dachbodenausbau) eine solche Umstellung sinnvoll 

erscheinen. Gleichzeitig sollten die mietrechtlichen Bestimmungen 

des WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetz und der 2. Abschnitt des 

gegenständlichen Entwurfes entsprechende Anpassungsregelungen 

enthalten. 

Im Zusammenhang ist auch auf den teilweise dringenden Regelungs­
bedarf in Randbereichen der Materie bzw. in einzelnen anderen 

Bereichen zu verweisen: 

Ein Bundeswohnrechtsgesetz wäre gerade um Regelungen übe~ die 

Absicherung von Kunden und Vertragspartner der Bauträger zu 

erweitern (Bauträgerrecht). Man könnte sich dabei an den 

entsprechenden französischen oder deutschen Regelungen orien­

tieren. 
Die Informations- und Interessenswahrungspflicht eines Maklers 

sollte im Gesetzesrang normiert werden (nicht wie bisher in 
einer Verordnung). 

Im Steuerrecht wäre § 107 des Einkommensteuergesetzes 1988 über 

die Mietzinsbeihilfe zu ändern und im § 18 EStG 1988 der 

Höchstbetrag auf 60.000 S angehoben werden (Erhöhung der 

Steuerbegünstigung für die Wohnraumbeschaffung). Im Umsatz­

steuergesetz (§ 10) ist sicherzustellen, daß der 10 %-ige 

Steuers atz auch bei nachträglicher Umwandlung in Wohnungaeigen­

tum gilt. 
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Für regional differenzierte Mietzinse sollte eine Kompetenz der 

Länder begründet werden, ebenso zur gesetzlichen Regelung der 

Mietzinsbildung bei begünstigter Rückzahlung von Wohnbauförde­

rungsmitteln der Länder. 

Allgemein wird davon ausgegangen, daß auf Grund des Ergebnisses 

des Begutachtungsverfahrens der Gesetzentwurf sowohl legistisch 

als auch inhaltlich weitgehend überarbeitet werden wird. Ein 

solcher überarbeiteter Entwurf wäre dann einer neuerlichen Be­

gutachtung zuzuführen. 

11. Im Einzelnen; 

Zu §§ 5 ff; 

Die Bestimmungen über die Betriebskosten sind noch weiter an das 

Heizkostenabrechnungsgesetz anzupassen. Insbesonders sollte auch 

für die Betriebskostenabrechnung ein genormtes Formblatt vorge­
sehen werden. Als Abrechnungszeiten (§ 9) sollen nur zwei unter­
schiedliche Zeiträume zugelassen werden, um den Mieter bei der 

Kontrolle der Abrechnungen nicht zu überfordern. 

Zur Bestimmung des § 5 Abs. 2 Z. 4 ist darauf hinzuweisen, daß in 

der Praxis immer wieder festgestellt worden ist, daß mitunter von 

gemeinnützigen Vermietern den Mietern laufend Beiträge für die 

Bildung einer Abfertigungsrückstellung oder aber auch Prämienan­

teile für eine Abfertigungsversicherung verrechnet wurden. Diese 

Praxis ist als durchaus sinnvoll zu betrachten, weil für den 
Abfertigungsfall vorgesorgt wird. Diese Vorgangsweise sollte 
gesetzlich verankert werden. Die Bildung einer Rückstellung bzw. 

der Abschluß einer Versicherung wäre aber an die Zustimmung des 
Mieters zu binden. 

Zu den §§ 14 f; 

Bei der Belegeinsicht wären auch Aspekte des Steuerrechts zu 
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berücksichtigen. Überdies sollte die Möglichkeit der Belegeinsicht 
auf bestimmte zeiten beschränkbar sein und auch für Personen in 
Vertretung des Nutzers bestehen.-

Zu § 21; 

Zu den Angelegenheiten des AUßerstreitverfahrens hat auch die in 

§ 26 normierte Duldungspflicht für den Dachbodenausbau zu gehören. 

Zu § 23; 

Die Funktion der Gemeinden als Schlichtungsstellen ist grundsätz­
lich zu überdenken bzw. zu präzisieren. Jedenfalls waren die 
Gemeinden bisher nicht in der Lage, diese Funktion ausreichend zu 

erfüllen. Die Voraussetzungen für ein solches Tätigwerden der 
Gemeinden, das "Verfügen über einen in Wohnrechtsangelegenheiten 

fachlich geschulten Beamten" und die "Anzahl der anfallenden 

Verfahren" sind (wie bisher) derart unpräzise, daß die einzelnen 
Gemeinden in den meisten Fällen eine Schlichtungsfunktion ablehnen 
werden können. Zur Verweisung auf die Kundmachung der Bundes­
minister für Justiz und für Inneres, BGBI. Nr. 299/1979, ist zu 
bemerk~n, daß diese völlig überflüssig erscheint bzw. daß sie auf 
Grund der verstrichenen zeit (10 Jahre) keine normative Bedeutung 
mehr haben kann. 

Zu § 26; 

Der Regelungsbedarf hinsichtlich des Wohnungseigentumsrechtes wird 
nicht erfüllt. Es fehlt ein "Vorrats- und Vorbehaltseigentum" für 
einen späteren Dachbodenausbau. 

Zu § 29; 

Hier sind Bestimmungen zur Verhinderung von Umgehungsgeschäften 

(z.B. fingierter Eintritt) aufzunehmen. 

Zu § 45; 

Unklar ist die Rechtsnatur des Abschlages gemäß § 45 Abs. 5 bei 
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befristeten Verträgen bei einem Verfahren gemäß den §§ 51 ff. Es 

sollte jedenfalls vermieden werden, daß ein hiedurch verringerter 

Hauptmietzins zu Lasten der übrigen Mieter geht. Weiters ist 

unklar, welcher Hauptmietzins zulässig ist, wenn das Mietver­
hältnis von einem befristeten in ein unbefristetes umgewandelt 
wird. 

Zu § 47; 

Die Frist von einem Monat zur Namhaftmachung von Nachfrager- und 
Anbietervertretern im Beirat zur Ermittlung von Richtwerten durch 
die Landeshauptmänner ist viel zu kurz. Eine derart knappe Frist­
setzung könnte dazu führen, daß nicht unbedingt die fachlich 
besten Vertreter ausgewählt werden. Diese Frist hat mindestens 
drei Monate zu betragen. Allgemein ist zur Effizienz des Beirates 
darauf hinzuweisen, daß diese nur dann gegeben ist, wenn dem 

Beirat ein echtes Mitspracherecht bei der Mietzinsfestsetzung 
eingeräumt wird. Dies ist sicherzustellen. 

Zu § 62; 

Die Mindestdauer des Ahs. 1 Z. 4 von drei Jahren ist insofern 

problematisch, als - gerade in einer Zuzugsregion wie dem Bundes­

land Salzburg - immer wieder Bedarf an kürzer befristeten Ver­

trägen bestehen kann. Eine kurzfristige und befristete Wohnver­
sorgung, bis z.B. eine geförderte Wohnung erlangt werden kann, ist 
dadurch erheblich eingeSChränkt. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver­
bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Lan­

desregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 
Nationalrates. 

Für djÖ tr.~~esr~gierUng; 

Dr. H~r~er 
Landesamtsdirektor 
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